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 Präambel

 Aufgrund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (Erpro-
 bungsmodell)  der  Freien  Universität  Berlin)  vom  27.  Ok-
 tober  1998  (FU-Mitteilungen  24/1998)  und  §  9  Abs.  1
 Nr.  1  des  Berliner  Universitätsmedizingesetzes  vom
 5.  Dezember  2005  (GVBl.  S.  739)  i.  V.  m.  §  8  Abs.  2
 Nr.  1  des  Gesetzes  über  die  Zulassung  zu  den  Hoch-
 schulen  des  Landes  Berlin  in  zulassungsbeschränkten
 Studiengängen  (Berliner  Hochschulzulassungsgesetz  –
 BerlHZG)  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  der
 Neufassung  vom  18.  Juni  2005  (GVBl.  S.  393),  zuletzt
 geändert  am  20.  Mai  2011  (GVBl.  S.  194),  hat  die  von
 den  Fachbereichen  Mathematik  und  Informatik  und  Bio-
 logie,  Chemie,  Pharmazie  der  Freien  Universität  Berlin
 sowie  der  Fakultät  der  Charité  –  Universitätsmedizin
 Berlin  (Charité)  eingesetzte  Gemeinsame  Kommission
 Bioinformatik  am  6.  Juni  2012  folgende  Satzung  er-
 lassen:*

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  das  Auswahlverfahren  zur  Vergabe
 der  Studienplätze  im  Rahmen  der  Hochschulquote  ge-
 mäß  §  8  Abs.  2  Nr.  1  BerlHZG  für  den  Bachelorstudien-
 gang  Bioinformatik  der  Fachbereiche  Biologie,  Chemie,
 Pharmazie  und  Mathematik  und  Informatik  der  Freien
 Universität  Berlin  sowie  der  Fakultät  der  Charité  –  Uni-
 versitätsmedizin Berlin (Bachelorstudiengang).

 §  2

 Auswahlquote

 Es  werden  60  %  der  nach  Berücksichtigung  der  Vorab-
 quoten  verfügbar  gebliebenen  Studienplätze  durch  das
 in  dieser  Satzung  geregelte  Auswahlverfahren  vergeben
 (Hochschulquote).

 §  3

 Zugangsvoraussetzung für den

 Bachelorstudiengang Bioinformatik

 Zugangsvoraussetzung  für  den  Bachelorstudiengang  ist
 jeweils  die  Allgemeine  Hochschulreife  oder  eine  sons-
 tige gesetzlich vorgesehene Studienberechtigung.

 §  4

 Auswahlkriterien, Organisatorisches

 (1)  Für  den  Bachelorstudiengang  gelten  folgende
 Auswahlkriterien:

 1.  Der  Grad  der  in  der  Hochschulzugangsberechtigung
 ausgewiesenen  Qualifikation  (Durchschnittsnote)  (§  8
 Abs.  3 Nr.  1 BerlHZG),

 2.  die  Gewichtung  von  Fächern  der  Qualifikation,  die
 über  die  fachspezifische  Motivation  und  Eignung  Aus-
 kunft geben (§  8 Abs.  3 Nr.  2 BerlHZG),

 3.  die  Art  einer  studiengangsrelevanten  Berufsausbil-
 dung,  Berufstätigkeit  oder  praktischen  Tätigkeit,  die
 über  die  besondere  Eignung  für  den  Bachelorstudien-
 gang  Bioinformatik  Aufschluss  geben  können  (§  8
 Abs.  3 Nr.  4 BerlHZG),

 4.  nach  Vorbildungen  aufgrund  des  erfolgreichen  Be-
 suchs  eines  besonderen  studienvorbereitenden  Kur-
 ses  einer  Schule  oder  Hochschule  (§  8  Abs.  3  Nr.  5
 BerlHZG).

 (2)  Es  wird  eine  Rangliste  gebildet.  Sind  n  Studien-
 plätze  zu  vergeben,  werden  diese  an  die  n  Bewerberin-
 nen  und  Bewerber  mit  den  niedrigsten  Ranglistenwerten
 vergeben.  Bei  Ranggleichheit  wird  die  Rangfolge  gemäß
 §  8 a BerlHZG ermittelt.

 1.  Die  Ranglistenwerte  (RW)  werden  nach  folgender
 Formel  bis  auf  zwei  Nachkommastellen  genau  be-
 rechnet:

 RW =  0,75  *  HZB  –  0,15  *  (F1  +  F2)  –  0,05  *  BE  –  0,05  *  VB

 2.  Das  in  Abs.  1  Nr.  1  genannte  Kriterium  wird  mit  75  %
 gewichtet  (entspricht  einem  Gewicht  von  0,75  in  der
 Formel).  Die  in  der  Formel  genannte  Variable  HZB  ist
 die  Durchschnittnote  der  Hochschulzugangsberechti-
 gung.

 3.  Das  in  Abs.  1  Nr.  2  genannte  Kriterium  wird  mit  15  %
 gewichtet  (entspricht  einem  Gewicht  von  0,15  in  der
 Formel).

 a)  In  die  Auswahlentscheidung  werden  die  folgenden
 Fächer einbezogen:

 –  Fach  1 Mathematik (F1 in der Formel),

 –  Fach  2 Informatik (F2 in der Formel).

 b)  Hat  die  Bewerberin  oder  der  Bewerber  das  Fach  1
 Mathematik  gemäß  Buchst.  a)  nachgewiesen  und
 in  diesem  Fach  auf  dem  Qualifikationsniveau  einer
 Abiturprüfung  oder  eines  vierten  Kurshalbjahres
 mindestens  11  Punkte  erreicht,  wird  der  Wert  von
 F1  auf  1  gesetzt.  Wird  das  Fach  nicht  nachgewie-
 sen  oder  sind  weniger  als  11  Punkte  erreicht  wor-
 den,  wird  der  Wert  von  F1  auf  0  gesetzt.  Das  gilt
 entsprechend für Fach 2.

 4.  Das  in  Abs.  1  Nr.  3  genannte  Kriterium  wird  mit  5  %
 gewichtet  (entspricht  einem  Gewicht  von  0,05  in  der
 Formel).  Die  Berufsausbildung,  Berufstätigkeit  oder
 praktische  Tätigkeit  müssen  studienrelevant  sein  und
 über  die  besondere  Eignung  für  den  Bachelorstudien-

 *  Diese  Satzung  ist  vom  Präsidium  der  Freien  Universität  Berlin
 am  26.  Juni  2012  und  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senats-
 verwaltung am 4.  Juli 2012 bestätigt worden.
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gang  Bioinformatik  Aufschluss  geben  können.  Sie
 müssen  für  mindestens  drei  Monate  ausgeübt  worden
 sein.  Bei  einer  Teilzeittätigkeit  von  weniger  als  drei
 Stunden  täglich  im  Rahmen  eines  fünf  Werktage  um-
 fassenden  Wochenrhythmus  verlängert  sich  die  Zeit
 entsprechend.  Über  Ausnahmen  entscheiden  die
 Auswahlbeauftragten  des  Bachelorstudiengangs  Bio-
 informatik.  Ist  das  Kriterium  erfüllt,  wird  der  Wert  von
 BE  auf  1  gesetzt.  Ist  das  Kriterium  nicht  erfüllt,  wird
 der Wert von BE auf 0 gesetzt.

 5.  Das  in  Abs.  1  Nr.  4  genannte  Kriterium  wird  mit  5  %
 gewichtet  (entspricht  einem  Gewicht  von  0,05  in  der
 Formel).  Für  die  besondere  Vorbildung  werden  der
 Ergänzungskurs  „Studium  und  Beruf“  an  Berliner
 Schulen  oder  gleichwertige  Leistungen  berücksichtigt.
 Ist  das  Kriterium  erfüllt,  wird  der  Wert  von  VB  auf  1
 gesetzt.  Ist  das  Kriterium  nicht  erfüllt,  wird  der  Wert
 von VB auf 0 gesetzt.

 (3)  Die  Hochschulzugangsberechtigung  und  der  Nach-
 weis  über  eine  ggf.  vorhandene  Tätigkeit  gemäß  Abs.  1
 Nr.  3  sind  in  beglaubigter  Form  mit  dem  Antrag  auf  Zu-
 lassung  zum  Studium  innerhalb  der  für  diesen  Studien-
 gang geltenden Frist vorzulegen.

 §  5

 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  über  die  Zulassung  trifft  das
 Präsidium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Be-
 werbung  und  Zulassung  –,  auch  im  Auftrag  für  die
 Leitung  der  Fakultät  der  Charité  –  Universitätsmedizin
 Berlin  (Charité),  auf  der  Grundlage  der  Auswahlkriterien.

 (2)  Zugelassene  Bewerberinnen  und  Bewerber  er-
 halten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Im-
 matrikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser
 Frist wird der Studienplatz neu vergeben.

 (3)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zuge-
 lassen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit
 Begründung.

 (4)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  eingereichten  Unter-
 lagen  sind  bis  zur  Bestandskraft  der  Entscheidung  und
 im  Falle  eines  Rechtsstreits  bis  zur  rechtskräftigen  Ent-
 scheidung aufzubewahren.

 §  6

 Inkrafttreten

 (1)  Diese  Satzung  tritt  am  Tage  nach  ihrer  Veröffent-
 lichung  in  den  FU-Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien
 Universität  Berlin)  und  im  Mitteilungsblatt  der  Fakultät
 der  Charité  –  Universitätsmedizin  Berlin  (Charité)  in
 Kraft.

 (2)  Gleichzeitig  tritt  die  Satzung  zur  Regelung  der  Ver-
 gabe  von  Studienplätzen  im  Bachelorstudiengang  Bio-
 informatik  der  Freien  Universität  Berlin  und  der  Fakultät
 der  Charité  –  Universitätsmedizin  Berlin  (Charité)  vom
 21.  Mai,  4.  Juni  und  7.  Juli  2008  (FU-Mitteilungen  37/2008
 und  Amtliches  Mitteilungsblatt  der  Fakultät  der  Charité  –
 Universitätsmedizin  Berlin  (Charité)  Nr.  37/2008),  geän-
 dert  am  18.  Mai  2009  (FU-Mitteilungen  34/2009,  S.  519),
 außer Kraft.
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